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Gleich anmelden
Gleich anmelden
Gleich anmelden zum  zum  zum 2. Termin am 

2. Termin am 
2. Termin am 5. Juli 2018:

5. Juli 2018:
5. Juli 2018:bildungsverein@lak-ooe.at

bildungsverein@lak-ooe.at

bildungsverein@lak-ooe.atoder Tel:
oder Tel:
oder Tel:0732 600 273-15

0732 600 273-15
0732 600 273-15

Datenschutz in der Betriebsratsarbeit
Welche MitarbeiterInnendaten dürfen 
verarbeitet werden? Wo ist die Grenze?

Geburtstagslisten am Schwarzen Bre�  
sind beliebt, o�  gibt es mehrere Versi-
onen dieser ne� en Möglichkeit, über 
die persönlichen Verhältnisse der ande-
ren MitarbeiterInnen informiert zu wer-
den. Auch im Intranet, auf der Unter-
nehmens-Website, Facebook-Seite oder 
der MitarbeiterInnenzeitung fi nden sich 
o�  „Informa� onen über das Privatleben“ 
(zB Baby, Hochzeit …).

Erhebung und Verwendung von 
personenbezogenen Mitarbeiter-
Innendaten
Aus datenschutzrechtlicher Sicht stellt 
die Erhebung von personenbezogenen 
MitarbeiterInnenaten und deren Verwen-
dung (zB in sogenannten Geburtstags-
listen oder Informa� onen über andere
persönliche Verhältnisse) eine Verwen-
dung von persönlichen Daten von Mitar-
beiterInnen dar. 

Datenübermi� lung vom Verantwort-
lichen an andere Empfänger 
Werden diese Geburtstagslisten aber
öff entlich so zugänglich gemacht, 
dass auch Personen, die nicht zum ei-
genen Unternehmen oder Organisa� on 
gehören, Zugang haben und einsehen 
können, dann kommt es zu einer Daten-
über-mi� lung an einen unbes� mmten 
Personenkreis.

Die Verarbeitung solcher Daten ist – ver-
kürzt wiedergegeben – nur rechtmäßig, 
wenn mindestens eine der nachstehen-
den Bedingungen erfüllt ist:

 » die betroff ene Person hat ihre Einwilli-
 gung zu der Verarbeitung gegeben.
 » die Verarbeitung ist für die Erfüllung

 eines Vertrags oder Vertragsanbahnung 
 erforderlich.
 » die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer 

 gesetzlichen Verpfl ichtung erforderlich.
 » die Verarbeitung ist erforderlich, 

 um lebenswich� ge Interessen der

 betroff enen Person oder einer anderen
 natürlichen Person zu schützen.
 » die Verarbeitung ist für die Wahr-

 nehmung einer Aufgabe erforderlich, 
 die im öff entlichen Interesse liegt oder
 » die Verarbeitung ist zur Wahrung der

 berech� gten Interessen des Verant-
 wortlichen oder eines Dri� en 
 erforderlich.

Anwendung der gesetzlichen 
Regelungen bei der Beurteilung 
der Zulässigkeit

Zweck der Datenverarbeitung 

Der Zweck dieser Informa� onen in den an-
geführten Beispielen ist es, dass Mitarbei-
terInnen im Unternehmen über private Er-
eignisse der KollegInnen informiert werden. 
Die Regelungen der DSGVO beziehen  sich 
auch auf die Datenverarbeitung im Be-
schä� igungskontext. Sie beschreiben ua 
die Zwecke der Verarbeitung von Daten im 
Beschä� igungskontext und beziehen sich 
zB auf den Arbeitsvertrag oder auch die 
Erfüllung von Rechtsvorschri� en sowie die 
Abwicklung der Arbeitstä� gkeit. 
In diese Kategorien der von der DSGVO 
vorgesehenen Zwecke der Datenverarbei-
tung im Beschä� igungskontext fallen der-
ar� ge „private Informa� onen“ über die 
beschä� igten Personen nicht. 

Datenerhebung für die Personalver-
waltung
Der Umfang der Daten, die im Rahmen der 
Personalverwaltung verarbeitet werden 
dürfen, wird einerseits:
 » von der „Erforderlichkeit“ der

 (erhobenen) Daten für die (beiderseit-
 ige) Erfüllung des Arbeitsvertrages
 und andererseits
 » von gesetzlichen Vorschri� en 

 (Arbeitszeitaufzeichnung, Urlaubsauf-
 zeichnungen, etc) defi niert.

Dr. Thomas Schweiger ist:
 » ausgewiesener Daten- 

 schutzexperte

 » zer� fi zierter Dateschutz-
 beau� ragter (DATB, TÜV)

 » selbständiger Rechtsan-
 walt bei SMP Schweiger
 Mohr & Partner Rechts-
 anwälte OG in Linz und 

 » Betreiber der website
 www.dataprotect.at

Dr. Thomas Schweiger, LL.M. 
(Duke), CIPP/E
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Liegt keiner dieser Anforderungen vor, dann bedarf es ei-
ner gesonderten Rechtsgrundlage für die Verarbeitung, 
wie zB des „berech� gten Interesses“ bei der Videoüber-
wachung zum Schutz des Eigentums. 

Hier ist allerdings noch zu beachten, dass es über diesem 
berech� gten Interesse hinaus auch noch einer Betriebs-
vereinbarung, oder in Betrieben in denen kein Betriebs-
rat eingerichtet ist, der schri� lichen Zus� mmung der 
ArbeitnehmerInnen bedarf, sollte diese Kontrollmaßnah-
me die Menschenwürde berühren.

Eine weitere Möglichkeit Daten im Unternehmen zu 
erheben und zu verarbeiten, ist die freiwillige, infor-
mierte und jederzeit widerrufliche Einwilligung der 
betroffenen Personen. Diese Möglichkeit wird zB 
für die Verwendung von MitarbeiterInnenfotos oder 
Geburtstagslisten oder sonstige private Informationen 
im Unternehmen sehr intensiv genutzt.

Informierte Einwilligung – wie kann das erfolgen?

 » MitarbeiterInnen müssen bei der Datenerhebung
 und vor der Veröff entlichung ihr ausdrückliches Einver-
 ständnis, im besten Falle schri� lich, geben.
 » Sie müssen (ab 25.05.2018) iSd Art 13 DSGVO ua

 auch über die konkrete Verwendung der Daten (Zweck) 
 informiert werden.
 » Sie müssen auch die Möglichkeit haben, sich wieder 

 von der Liste en� ernen zu lassen (Widerrufs-
 möglichkeit).
Eine informierte Einwilligung sollte nur in den Fällen 
verwendet werden, bei denen andere Rechtsgrund-
lagen nicht angewendet werden können, da diese 
jederzeit widerrufl ich ist, und dann dazu führt, dass 
die Daten nicht mehr für diesen Zweck verwendet 
werden dürfen (dh das MitarbeiterInenfoto muss zB 
von der Homepage löscht werden).

Privat übernimmt Astrid Allerstorfer beim 
Wildwasserpaddeln auch gerne die Führung. 

Menschlichkeit soll mehr Gewicht 
haben und nicht auf der Strecke bleiben.

Im Gespräch: BR Astrid Allerstorfer

Astrid Allerstorfer im Glashaus der 
Sti ft sgärtnerei Wilhering.

Astrid Allerstorfer hat 
nach der Schulausbildung 
ihre Lehre in der S� � sgärt-
nerei Wilhering begonnen 
und die Ausbildung zur 
Gärtnerei-Facharbeiterin 
an der Berufsschule Ritzl-
hof  19xx erfolgreich abge-
schlossen.
Sie ist zuständig für die 
Blumenproduk� on so-
wie die Vorbereitung 
der Auslieferung. Seit 
Dezember 2016 ist sie 
Betriebsrats-Vorsitzende 
und beschreibt ihre Mo-
� va� on folgendermaßen: 
„Ich engagiere mich als 
Betriebsrä� n, weil es mir 
wich� g ist, meine Kolleg-

Innen im Berufsleben zu 
unterstützen. Weiters 
möchte ich mich va im 
Arbeits- und Sozialrecht 
weiterbilden!“
Betriebsratsarbeit
Die Zusammenarbeit im 
Team und mit der Be-
triebsleitung ist eine sehr 
gute, geprägt von Res-
pekt und Wertschätzung. 
„In unserem Betrieb ar-
beiten vorwiegend Frau-
en, und ich glaube, dass 
ich als Frau ein anderes 
Verständnis für sie habe, 
da ich ihre Situa� onen 
aus eigener Erfahrung 
kenne – besonders im 
Hinblick auf die Verein-
barkeit von Familie und 
Beruf,“ so Frau Aller-
storfer. „Und es ist mir 
wich� g, das Bindeglied 
zwischen der Betriebslei-
tung und meinen Kolleg-
Innen zu sein.“
Bildung
Den Betriebsratsdiplom-
Lehrgang hat Astrid Aller-
storfer mit dem Modul 
zum Thema Dienstrecht 

gestartet und möchte 
diesen in der kommen-
den Bildungssaison auch 
abschließen. Besonders 
freut sie sich auf die The-
men Kommunika� on und 
Soziale Medien.
Jungen KollegInnen legt 
Frau Allerstorfer die Mit-
arbeit ans Herz: „Ak� ve 
und kon� nuierliche Be-
triebsratsarbeit ist wich-
� g. Es geht darum, bei 
der Arbeitsplatzgestal-
tung sowie Arbeitsplatz-
sicherung mitzugestal-
ten!“

Ihre Freizeit verbringt 
sie gerne in der Natur 
beim Wandern, Ra� ing 
und Wildwasserpaddeln 
- dieses leidenscha� li-
che Hobby übt sie gern 
mit Eltern, Kindern, Ge-
schwistern und Freun-
den aus. 

Ein Traum wäre für Astrid 
Allerstorfer, ein kleines 
Wochenendrefugium in 
der geliebten „Grünen 
Mark“ beim Wilden Was-
ser zu besitzen.


